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1. Anlass 

Die Effekte des Strukturwandels und die damit verbundene demografische, ökologische und 
digitale Transformation der Gesellschaft und des Arbeitsmarkts machen Weiterbildung über 
die gesamte Bildungsbiografie sowie den gesamten Erwerbsverlauf immer bedeutender. Die 
Gesellschaft sowie Berufsbilder verändern sich. Neue Berufe entstehen und sich wandelnde 
Herausforderungen erfordern neue Kompetenzen. Insbesondere die berufliche Weiterbil-
dung, aber auch bestimmte Bereiche der allgemeinen Weiterbildung – hier vor allem die Al-
phabetisierung und Grundbildung und übergreifende Schlüsselkompetenzen oder auch „Fu-
ture Skills“, die in Zeiten der Transformation deutlich an Relevanz gewinnen, stehen in unmit-
telbarem Zusammenhang mit den Aktivitäten zur Fachkräftesicherung der Fachkräfteinitiative 
Schleswig-Holstein (FI.SH). Die vielfältigen Veränderungsprozesse in der Arbeitswelt setzen 
insbesondere die Beteiligung an entsprechender beruflicher Weiterbildung voraus, um beste-
hende Arbeitsverhältnisse behalten oder neue erlangen zu können. Darüber hinaus ist Wei-
terbildung ein wesentlicher Schlüssel für die Innovationsfähigkeit und die Wettbewerbsfähig-
keit unseres Landes. Um diesem Wandel auch auf dem schleswig-holsteinischen Arbeits-
markt erfolgreich zu begegnen, sieht das Arbeitsprogramm der Landesregierung daher die 
Entwicklung einer Weiterbildungsstrategie Schleswig-Holstein (WBS SH) unter der Federfüh-
rung des MWVATT vor.  

Die Weiterbildung soll dabei aber nicht nur der Förderung der Sicherung der Beschäftigungs-
fähigkeit und der beruflichen Karriere dienen, sondern auch selbstbestimmte, mündige Teil-
habe in der Transformationsgesellschaft, Chancengleichheit und aktive Beteiligung an demo-
kratischen Prozessen fördern. Hierbei sind neben der allgemeinen Weiterbildung auch die 
kulturelle und die politische Weiterbildung von großer Bedeutung. 

Das vorliegende Eckpunktepapier soll den Rahmen für die ressortübergreifende Entwicklung 
der WBS SH vorgeben, die unter Einbindung der Bundesagentur für Arbeit Regionaldirektion 
Nord und weiterer relevanten Akteure erarbeitet werden soll. Orientierung geben hierbei im 
Arbeitsprogramm der Landesregierung genannten Weiterbildungsziele bzw. geplanten Vor-
haben im Kontext der Weiterbildung 1. 

 Damit jede und jeder Einzelne ihr und sein Potenzial optimal ausschöpfen kann, muss 
Weiterbildung in Zukunft einen größeren Stellenwert in den Bildungsbiografien erhalten, 
damit die Chance auf Teilhabe und berufliche Weiterentwicklung in einer schnelllebigen 
und vielfältigen Welt verwirklicht werden kann. 

                                            

1 Ausgenommen sind hier solche Bereiche, bei denen ressorteigene Initiativen effizienter als in einer übergreifen-
den Landesstrategie bearbeitet werden können, wie bspw. landesrechtlich geregelte Weiterbildung in der 
Pflege, wofür bereits ein Arbeitskreis Weiterbildung beim Gesundheitsministerium eingerichtet wurde. 
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 Weiterbildung zur Bindung und Gewinnung von Fachkräften und zur Unterstützung von 
Fachkräftezuwanderung. 

 Kulturelle Bildung zur Unterstützung demokratischer Teilhabe, zur Persönlichkeitsent-
wicklung und Beitrag zur Chancengerechtigkeit.  

 Politische Bildung als festen Bestandteil im Prozess des lebenslangen Lernens, der eine 
Grundlage für die Teilhabe an unseren demokratischen Strukturen und an unserem 
Rechtsstaat ermöglicht und zur Bekämpfung von Extremismus, Diskriminierung und Po-
pulismus beiträgt. 

 Digitale Bildung, um Bürgerinnen und Bürger in die Lage zu versetzen, souverän und 
gleichberechtigt im Digitalen zu agieren.  

 Maßnahmen zur Weiterbildung im Hinblick auf die Arbeitsmarktintegration im Landespro-
gramm Arbeit.  

 Austausch mit der Wirtschaft zur Weiterentwicklung passender digitaler Weiterbildungs-
angebote für Mitarbeitende unter Einbeziehung der Angebote der Hochschulen, der 
EFRE-Maßnahme Digital Learning Campus Schleswig-Holstein (DLC) für innovatives le-
benslanges Lernen. 

 Stärkung der Volkshochschulen (VHS), Ausbau von Grundbildungszentren und Auswei-
tung der Finanzierung von Weiterbildungsangeboten (ggf. Änderung des Weiterbildungs-
gesetzes).  

 Weiterbildung zur Alphabetisierung und Grundbildung.  

2.  Begriffsbestimmungen 

Weiterbildung im Sinne des § 2 Weiterbildungsgesetz Schleswig-Holstein (WBG SH, siehe 
Anlage 1) „ist gleichberechtigter Teil des Bildungswesens neben vorschulischer Bildung, 
Schule, Berufsausbildung und Hochschule“. Sie ist „ein wesentlicher Baustein im Kontext le-
benslangen Lernens“ und definiert als „Fortsetzung, Wiederaufnahme oder Ergänzung orga-
nisierten Lernens außerhalb der Bildungsgänge der allgemeinbildenden Schulen und der be-
ruflichen Erstausbildung“.  

Gemäß § 3 WBG SH wirken die verschiedenen Bereiche der Weiterbildung auf der Grund-
lage der ihnen jeweils eigenen Zielsetzung zusammen (integrativer Ansatz): 

 Die allgemeine Weiterbildung soll die Selbstentfaltung der Einzelnen fördern, indem sie 
zur Auseinandersetzung insbesondere mit kulturellen, sozialen, gesundheitlichen, wirt-
schaftlichen und ökologischen Fragen befähigt und zum Handeln in diesen Bereichen an-
regt. Sie soll auch befähigen, soziale Entwicklungen mitzugestalten. 

 Die politische Weiterbildung soll die Orientierung der Einzelnen in Staat und Gesellschaft 
fördern, indem sie die Beurteilung gesellschaftlicher Zusammenhänge ermöglicht und zur 
Wahrnehmung staatsbürgerlicher Rechte und Pflichten befähigt. Sie soll die Fähigkeit 
und Bereitschaft zur Teilhabe an der gesellschaftlichen und staatlichen Willensbildung 
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fördern sowie die Qualifizierung für ehrenamtliches und zivilgesellschaftliches Engage-
ment einbeziehen und dadurch die Demokratie sichern und den sozialen Rechtsstaat 
fortentwickeln. 

 Die kulturelle Weiterbildung soll der Verankerung kultureller Ausdrucksformen, wie der 
bildenden Künste, der Literatur, der darstellenden Kunst, der Musik und der Architektur, 
dienen. Darüber hinaus sollen die Regional- und Minderheitensprachen sowie Kennt-
nisse über die Kulturen der in Schleswig-Holstein lebenden Minderheiten und Volksgrup-
pen vermittelt werden. 

 Die berufliche Weiterbildung soll nach einer abgeschlossenen Erstausbildung oder nach 
dem Eintritt ins Berufsleben der Erhaltung und Erweiterung der beruflichen Kenntnisse 
und Fertigkeiten und deren Anpassung an die sich wandelnden Anforderungen, dem be-
ruflichen Aufstieg oder dem Übergang in eine andere berufliche Tätigkeit dienen. Sie soll 
dazu beitragen, vorhandene Arbeitsplätze zu sichern, die Arbeitslosigkeit abzubauen und 
den beruflichen Wiedereinstieg zu ermöglichen. Sie soll dazu befähigen, Arbeit und 
Technik mitzugestalten. 

Über das WBG SH hinaus wird hier auch die wissenschaftliche Weiterbildung bzw. die Wei-
terbildung an Hochschulen oder wissenschaftlichen Einrichtungen einbezogen: 

 Die wissenschaftliche Weiterbildung richtet sich nicht nur an Hochschulabsolvent/in-
nen, sondern auch an diejenigen, die sich ohne Studium – etwa zur beruflichen Weiter-
entwicklung – mit wissenschaftlichen Verfahren und Ergebnissen vertraut machen wol-
len. Daneben wird es Weiterbildungsinteressierten auch durch berufsbegleitende und 
weiterbildende Bachelor- oder Masterstudiengänge sowie durch kürzere Formate, wie 
Zertifikatskurse und -programme, ermöglicht, sich beruflich weiterzuentwickeln, wieder in 
den Beruf einzusteigen oder Sorgearbeit mit einer Weiterbildung zu vereinen. 

Weiterbildung erfolgt über drei verschiedene Bildungs- oder Lernarten 2: 

 Formale Bildung: Von Behörden anerkannte gezielte institutionalisierte Bildungsmaßnah-
men mit Mindestdauer von einem Semester (z. B. Aufstiegsfortbildung). 

 Nicht-formale Bildung: Gezielte institutionalisierte Lernaktivitäten, entweder von kurzer 
Dauer (z. B. kurze Lehrgänge oder Seminare) oder von den zuständigen Behörden nicht 
anerkannt.  

                                            

2 Definitionen nach OECD-Bericht 2021 „Weiterbildung in Deutschland“. 
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 Informelles Lernen: Gezieltes Lernen, das überall stattfinden kann, jedoch nicht institutio-
nalisiert und weniger strukturiert als formales oder nicht-formales Lernen ist (z. B. Lernen 
von Kolleginnen und Kollegen). 

3. Ausgangslage 

Das Weiterbildungsgeschehen wird in der Wirtschaft zum Großteil ohne staatliche Beteili-
gung von Schulen, Förderinstitutionen oder Beratung selbst organisiert und finanziert. Wei-
terbildungsanbieter sind überwiegend Selbstständige, Freiberufler oder Unternehmen in ei-
nem wenig regulierten Weiterbildungsmarkt, im Gegensatz zum durchgehend staatlich orga-
nisierten schulischen und hochschulischen Bildungssektor. Daher gibt es weder eine voll-
ständige Übersicht über alle Weiterbildungsanbieter in Schleswig-Holstein noch einen Ge-
samtüberblick über die Teilnahme an den unterschiedlichen Weiterbildungsangeboten.  

Die EU hat im „Aktionsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte“ als Kernziel festge-
schrieben, dass bis 2030 mindestens 60 % aller Erwachsenen jedes Jahr an einer Weiterbil-
dungsmaßnahme teilnehmen sollen. Ziele dabei sind u. a. Arbeitsmarktzugang, Chancenge-
rechtigkeit und soziale Inklusion. Deutschland hat sich im Rahmen der EU-2030-Strategie 
das Ziel gesetzt, die Weiterbildungsbeteiligung sogar auf mindestens 65 % zu steigern. Laut 
„Adult Education Survey“ (AES) haben sich im Jahr 2020 in Deutschland 60 % der 18- bis 
64-Jährigen an nicht-formaler Weiterbildung beteiligt. Es gilt daher, die Weiterbildungsbeteili-
gung in Deutschland um mindestens fünf Prozentpunkte zu steigern. Spezifische Daten für 
Schleswig-Holstein lagen zuletzt für 2012 vor3, weshalb als Anhaltspunkt für die Beurteilung 
der aktuellen Weiterbildungsbeteiligung in Schleswig-Holstein der AES von August 2022 für 
Deutschland zugrunde gelegt wird. 

Mit der Erhebung zum Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2020 setzt das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) die in Deutschland etablierte Erhebung zum Wei-
terbildungsverhalten nach dem Konzept des AES fort. Dabei wird in die Segmente der be-
trieblichen, der individuellen berufsbezogenen und der nicht berufsbezogenen Weiterbildung 
unterschieden. Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Weiterbildungsaktivitäten 
nach den drei Weiterbildungssegmenten seit dem Jahr 2012. 
 

                                            

3 Nach der parallel zur AES-Studie Deutschland für Schleswig-Holstein durchgeführten Untersuchung beteiligten 
sich im Jahr 2012 47 % der erwerbsfähigen Bevölkerung (alle 18- bis 64-Jährigen) an Weiterbildung. Damit lag 
diese Quote zwar deutlich über der für 2010 ermittelten Teilnahme an Weiterbildung in Schleswig-Holstein 
(40 %), aber unter dem deutschlandweiten Durchschnittswert (49 %). 
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Die betriebliche Weiterbildung während der Arbeitszeit oder mit betrieblicher finanzieller Un-
terstützung ist prägend für die berufliche Weiterbildung. Bestätigt wird diese Feststellung z.B. 
durch die Ergebnisse des Datenreports 2022 des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), 
wonach die bundesweite Teilnahme der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren an be-
rufsbezogener Weiterbildung4 im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2018 von 48 % auf 54 % 
angestiegen ist. Die Teilnahmequote an betrieblicher Weiterbildung betrug 2020 49 %.  

Der Bund und die Länder spielen in der Weiterbildung eine wichtige Rolle 

 bei gesetzlichen Vorgaben für berufliche Weiterbildung von Fachkräften in Handwerk, 
Handel, Industrie, Gesundheits- und Agrarwirtschaft (v. a. durch die Handwerksordnung 
und das Berufsbildungsgesetz), 

 durch staatliche Weiterbildungsanbieter, wie Berufliche Schulen oder Hochschulen, 
 durch den gesetzlichen Anspruch auf die Gewährung von Bildungsfreistellung für Be-

schäftigte (WBG SH und Bildungsfreistellungsverordnung), 
 bei der Förderung von Weiterbildungsverbänden, -strukturen und –anbietern, 
 bei der branchenübergreifenden finanziellen Förderung von Weiterbildungsteilnehmen-

den in der Aufstiegsfortbildung (durch das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz), 
 bei der branchenübergreifenden finanziellen Förderung von Seminarkosten zur Steige-

rung der Weiterbildungsbeteiligung von Beschäftigten, wie z. B. durch den Weiterbil-
dungsbonus Schleswig-Holstein (ESF-Förderung),  

                                            

4 Die berufsbezogene Weiterbildung umfasst die betriebliche und/ oder die individuelle berufsbezo-  agene Wei-
terbildung.  
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 bei der Finanzierung von Angeboten für Alphabetisierung und Grundbildung, die vor al-
lem durch die Volkshochschulen angeboten werden (ESF-Förderung), 

 bei der Finanzierung von Orientierungs- und Sprachkursangeboten für Zugewanderte, 
wie z. B. die Integrationskurse des Bundes, bei spezifischen Fördermaßnahmen, wie der 
Förderung von innovativen Weiterbildungsangeboten (ESF-Förderung),  

 durch die vielfältigen von den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern geförderten Wei-
terbildungsmaßnahmen für Arbeitsuchende und Erwerbstätige,  

 bei der Informationsbereitstellung und Beratung der Weiterbildungsinteressierten (z. B. 
durch das Weiterbildungsportal, das Kursportal und den Fördernavigator sowie das Bera-
tungsnetzwerk Weiterbildung). 

4. Zielgruppen und Ziele 

Die WBS SH soll eine Strategie für alle Bürgerinnen und Bürger, Erwerbstätige und Arbeitsu-
chende, Personalverantwortliche v.a. in kleinen und mittleren Unternehmen sowie Träger 
und Einrichtungen der Weiterbildung sein. Nach § 3 WBG SH soll die Weiterbildung „dazu 
beitragen, die Einzelnen zu einem kritischen und verantwortlichen Handeln im persönlichen, 
öffentlichen und beruflichen Bereich zu befähigen. Die Weiterbildung soll auch die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern, von Menschen mit Behinderung sowie die Integration von 
Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund fördern. (…) Ziel der Weiterbildung ist 
es, über den Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten hinaus übergreifende 
Qualifikationen zu vermitteln. Dazu gehört auch die Fähigkeit zur Kommunikation, zur Zu-
sammenarbeit und zur rationalen Austragung von Konflikten. Zudem soll sie die Chancen 
von benachteiligten Menschen insgesamt verbessern.“ 

Das übergeordnete Ziel der WBS SH ist es, die Teilnahme der schleswig-holsteinischen Be-
völkerung an der Weiterbildung zu erhöhen. Diese Zielsetzung verfolgt auch die Nationale 
Weiterbildungsstrategie (NWS), allerdings fokussiert auf die berufliche Weiterbildung und die 
berufsbezogene allgemeine Weiterbildung. In Erweiterung dazu soll sich die WBS SH mit al-
len in Kapitel 2 genannten Bereichen befassen: allgemeine, politische und kulturelle sowie 
berufliche und wissenschaftliche Weiterbildung. 

Für Personalverantwortliche in Unternehmen geht es vor allem darum, die Mitarbeitenden 
rechtzeitig auf die zukünftigen Herausforderungen im Arbeitsmarkt (z.B. Digitalisierung und 
technischer Fortschritt) vorzubereiten und mit einem attraktiven Weiterbildungsangebot so-
wohl Personal an den Betrieb zu binden als auch neue Mitarbeitende zu gewinnen. Die Trä-
ger und Einrichtungen der Weiterbildung wiederum sind aufgefordert, geeignete Angebote zu 
entwickeln, bereitzustellen und auffindbar zu machen sowie die Qualität der Weiterbildungs-
angebote sicherzustellen. 
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Darüber hinaus sollen in allen Bereichen der Weiterbildung die Grundsätze der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) Berücksichtigung finden. Entsprechend der von der Landes-
regierung am 1. Juni 2021 beschlossenen Landesstrategie „Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ ist BNE als fachübergreifender konzeptioneller Lehr- und Lernansatz in allen Bereichen 
formaler und non-formaler Bildung Schleswig-Holsteins zu verankern. 

Aus dem WBG SH und dem Arbeitsprogramm der Landesregierung leiten sich unter Berück-
sichtigung der Ausführungen in der NWS folgende Ziele für die WBS SH ab: 

 Steigerung der Teilnahme an beruflicher Weiterbildung (v. a. von Beschäftigten in KMU 
und von zugewanderten Fachkräften) zur Bewältigung der Herausforderungen in Bezug 
auf zukünftig relevanter werdende Qualifikationen (z. B. im Zusammenhang mit der Digi-
talisierung und Dekarbonisierung), 

 Steigerung der Teilnahme von unterrepräsentierten und bildungsbenachteiligten Gruppen 
an abschlussorientierter Weiterbildung zur Verbesserung der Fachkräftesituation, 

 Stärkung der Alphabetisierung und Grundbildung zur Verbesserung der Chancengleich-
heit, 

 Steigerung der Teilnahme an allgemeiner, kultureller und politischer Weiterbildung zur 
Verbesserung der Teilhabe am gesellschaftlichen und beruflichen Leben vor dem Hinter-
grund der sozialen, digitalen und ökologischen Transformation,  

 Stärkung der Träger und Einrichtungen der allgemeinen Weiterbildung zur flächende-
ckenden Grundversorgung. 

5. Handlungsfelder 

Um möglichst konkrete Maßnahmen abzuleiten und Projekte im Rahmen der WBS SH zu 
entwickeln, werden bei der Festlegung und der Bearbeitung der Handlungsfelder folgende 
Punkte berücksichtigt: 

 Das Thema muss von wesentlicher Bedeutung für die Weiterbildung sein und konkrete 
Ergebnisse erwarten lassen. 

 Die Landespolitik und die schleswig-holsteinischen Stakeholder müssen bei den gewähl-
ten Themen Gestaltungsmöglichkeiten haben. 

 Bei der Erarbeitung der WBS SH werden sowohl die bestehenden Initiativen und Ge-
setze auf Bundes- und Landesebene als auch die vom Bund bereits angekündigte Initiati-
ven und Gesetze im Kontext der Weiterbildung einbezogen (siehe Anlage 2). 

 Wenn Bundesaktivitäten bestehen bzw. bereits angekündigt wurden (z. B. „mein NOW“) 
oder nur bundeseinheitliche Regelungen sinnvoll sind (z. B. Fortbildungsabschlüsse ent-
wickeln, Anerkennung erworbener beruflicher Kompetenzen), werden diese für Schles-
wig-Holstein adaptiert. 
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 Bereits vorhandene oder zu erarbeitende Ergebnisse aus anderen Quellen (z.B. Ausar-
beitung des Themas „Qualitätssicherung in der Weiterbildung“ der FI.SH-Arbeitsgruppe 
Weiterbildung) werden eingebunden. 

 Die in den Arbeitsgruppen zu entwickelnden Maßnahmen und Projekte dürfen in der Um-
setzung keinen Aufbau von Doppelstrukturen (z. B. bei den Beratungsangeboten) bewir-
ken. 

Aus den Zielen (siehe Kapitel 4) und unter Berücksichtigung der sechs vorstehenden Punkte 
werden folgende Handlungsfelder abgeleitet: 

1. Transparenz in der Weiterbildung verbessern 
2. Berufliche Weiterbildung stärken 
3. Allgemeine, kulturelle und politische Weiterbildung stärken  
4. Wissenschaftliche Weiterbildung stärken 
5. Weiterbildungs- und Qualifizierungsberatung vernetzen und stärken 
6. Fördersysteme überprüfen und ggf. neue Anreize und Zugänge schaffen 
7. Bildungseinrichtungen der Grundversorgung und der beruflichen Weiterbildung stärken 

und weiterentwickeln 

Die einzelnen Handlungsfelder sind nicht immer trennscharf voneinander abzugrenzen. Wei-
tere Handlungsfelder können im Verlauf der Erarbeitung der WBS SH ergänzt werden. 

5.1. Transparenz in der Weiterbildung verbessern  

Zielsetzung 

In diesem Handlungsfeld sollen relevante Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten 
sowie bestehende Beratungsangebote für Bürger/innen, Erwerbstätige und Arbeitsuchende, 
Personalverantwortliche v. a. in kleinen und mittleren Unternehmen sowie für Träger und 
Einrichtungen der Weiterbildung in Schleswig-Holstein sichtbar gemacht und Optimierungs-
potenziale definiert werden.  

Ausgangslage 

Um deutschlandweit die Transparenz von Weiterbildungs- und Qualifizierungs- sowie Bera-
tungsangeboten mit Fokus auf die berufliche Weiterbildung zu erhöhen, entwickelt die Bun-
desagentur für Arbeit derzeit das „Nationale Onlineportal für berufliche Weiterbildung“ („mein 
NOW“). Über dieses zentrale Portal soll ab 2024 die Verlinkung auf die Portale der Länder 
erfolgen.  

Mit dem „Weiterbildungsportal Schleswig-Holstein“ (https://weiterbilden-sh.de) steht ein kos-
tenfreies, unabhängiges und anbieterneutrales Online-Informationsangebot zur Verfügung. Da-
rin integriert ist das von der Landesregierung Schleswig-Holstein seit 2007 geförderte und von 

https://weiterbilden-sh.de/
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der VHS Pinneberg e.V. betriebene „Kursportal Schleswig-Holstein“ (https://www.sh-kurspor-
tal.de) für alle im WBG SH genannten Bereiche der Weiterbildung (berufliche, allgemeine, poli-
tische und kulturelle Weiterbildung) sowie Informationen zum „Beratungsnetzwerk Weiterbil-
dung“ (siehe Kapitel 5.5). 

Darüber hinaus bestehen in Schleswig-Holstein zahlreiche weitere Informationsangebote zu 
Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten, insbesondere über die Industrie- und Han-
delskammern, Handwerkskammern sowie über die Berufsberatung im Erwerbsleben (BBiE) 
der Agenturen für Arbeit und Jobcenter. 

Beispiele für Leitfragen 

 Wer sind die schleswig-holsteinischen Anbieter von Weiterbildung? 
 Welche Weiterbildungsangebote gibt es und wie werden diese genutzt? 
 Welche (beruflichen) Weiterbildungsangebote sollen entwickelt oder ausgebaut werden? 
 Wie kann die Qualität der Weiterbildungsangebote geprüft und gestärkt werden? 
 Werden mit den bestehenden Informationsangeboten und perspektivisch über „mein 

NOW“ alle relevanten Zielgruppen erreicht? 
 Wie kann die optimale Vernetzung von Informationen über berufliche Weiterbildungsan-

gebote (zukünftig über „mein NOW“) mit den Informationen über sonstige Weiterbildungs-
angebote (v.a. Kursportal Schleswig-Holstein) gelingen? 

 Wie können in der Weiterbildung unterrepräsentierte und bildungsbenachteiligte Gruppen 
(durch zielgruppenspezifische Ansprache Zugang zu Informationen über Weiterbildungs- 
und Qualifizierungsmöglichkeiten erhalten?  

Beispiele für mögliche Arbeitsfelder oder Maßnahmen 

 Möglichst umfassende Bestandsaufnahme der Angebote für Weiterbildungs- und Qualifi-
zierungsmöglichkeiten, deren Anbieter in Schleswig-Holstein und Zielgruppen,  

 Bestimmung von Qualitätskriterien für Weiterbildungsangebote, 
 Erarbeitung einer Checkliste für Weiterbildungsinteressierte zur Auswahl geeigneter Wei-

terbildungsanbieter, 
 Entwicklung eines Konzeptes für die Kommunikation/ Öffentlichkeitsarbeit zur Ansprache 

Bildungsbenachteiligter oder Personen mit besonderem Bildungsbedarf, 
 Sammlung von Best-Practice-Beispielen für zielgruppengerechte Ansprachen und An-

wendung in einem Pilotprojekt. 

5.2. Berufliche Weiterbildung stärken 

Zielsetzung 

Aufgrund der digitalen und ökologischen Transformation der Wirtschaft müssen die im Er-
werbsleben stehenden Beschäftigten ihre Kompetenzen und Qualifikationen im Laufe des 

https://www.sh-kursportal.de/
https://www.sh-kursportal.de/
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Berufslebens in immer kürzeren Zeitabständen weiterentwickeln. Durch Weiterbildung wer-
den die Beschäftigungschancen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbessert und 
gleichzeitig Fachkräfteengpässen vorgebeugt. Hierbei sollten vorrangig die Berufsgruppen 
adressiert werden, die im Rahmen der Fachkräfteinitiative Schleswig-Holstein als Mangelbe-
rufe identifiziert wurden und zugleich mit besonderen Transformationsanforderungen kon-
frontiert werden (v.a. Erneuerbare Energien). Neben den fachlichen Kompetenzen sollen 
auch die sogenannten Zukunfts- und Schlüsselkompetenzen (Future Skills) berücksichtigt 
werden. 

Mit der Möglichkeit zur Validierung non-formal und informell erworbener beruflicher Kompe-
tenzen wächst die angesprochene Zielgruppe, deren Weiterqualifizierung ebenfalls in den 
Blick genommen werden sollte.  

Die Fachkräftegewinnung aus dem Ausland wird weiter an Bedeutung gewinnen. Für die 
vollständige Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen sind oft ergänzende Qualifika-
tionen notwendig. Das entsprechende Angebot sollte bedarfsgerecht ausgebaut werden.   

Auch das Instrument der Teilqualifikation sollte zur Bekämpfung des Fachkräftemangels ge-
stärkt und weiter ausgebaut werden.  

Ausgangslage 

Die Maßnahmen zur Fachkräftesicherung konzentrieren sich gemäß „Eckpunktepapier der 
Landesregierung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteinitiative Schleswig-Holstein“ vom 
29.03.2023 auf die folgenden Branchen, in denen ein Mangel an Fachkräften bereits besteht 
oder absehbar ist: 

 Handwerk (insb. Baubranche und technische Berufe) 
 Logistik (insb. Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer) 
 Tourismus (insb. Hotellerie und Gastronomie) 
 Gesundheit und Pflege  
 Pädagogische Berufe 
 Erneuerbare Energien  

In allen Branchenschwerpunkten sollen auch die Querschnittsthemen Digitalisierung und Fu-
ture Skills berücksichtigt werden. Zu diesen Kompetenzanforderungen der Zukunft zählen 
beispielsweise Eigeninitiative, Kreativität, Problemlösungsfähigkeit, Kommunikationsfähig-
keit, Konfliktfähigkeit, Innovationskompetenz sowie nachhaltigkeitsrelevante und digitale 
Kompetenz. 

In der FI.SH-AG Erneuerbare Energien werden im Themenblock „Weiterbildung“ auf Basis 
der Handlungsempfehlungen der vom MWVATT beauftragten Studie „Ökologische Transfor-
mation in Schleswig-Holstein –  Folgen für den Arbeitsmarkt und die Aus- und Weiterbildung 
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bis 2030“ Maßnahmen für die WBS SH abgeleitet. In der „Norddeutschen Wasserstoffstrate-
gie“ wird zwar auf die Bedeutung der Weiterbildung zur Entgegnung auf den Fachkräfteman-
gel hingewiesen, dieses Thema wird aber nicht vertieft. In der „Tourismusstrategie Schles-
wig-Holstein“ wiederum wird „Mitarbeitendengewinnung und Mitarbeitendenbindung“ als ein 
gesondertes Handlungsfeld ausgewiesen, aber die Weiterbildung nicht thematisiert. 

An den staatlichen Beruflichen Schulen einschließlich der Regionalen Berufsbildungszentren 
(RBZ) wird darüber hinaus im Rahmen des staatlichen Bildungsauftrages ein breit gefächer-
tes Angebot beruflicher Weiterbildungen vorgehalten, welches bereits heute viele Fachrich-
tungen und Branchen abdeckt. Zusätzlich können RBZ als Träger beruflicher Weiterbildung 
die Angebote des Weiterbildungsmarktes sinnvoll ergänzen, wo derzeit kein Angebot be-
steht. Darüber hinaus hat der für berufliche Bildung zuständige Ausschuss der Kultusminis-
terkonferenz den Bereich der beruflichen Weiterbildung als einen Arbeitsschwerpunkt für das 
Jahr 2024 beschlossen. 

Das vom Bund zu 100 Prozent geförderte „Regionale Zukunftszentrum Nord“ (RZ.Nord) ent-
wickelt derzeit für die Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen 
neue Qualifizierungskonzepte für Beschäftigte in kleinen und mittleren Unternehmen. Diese 
zielen auf die Gewinnung von Kompetenzen für den digitalen Wandel auf der betrieblichen 
Ebene ab. Dieses kann in Form eines innovativen Lernsettings, innovativen Lern- oder Quali-
fizierungsinhalten und innovativen Methoden und Möglichkeiten der Beteiligung von Beschäf-
tigten geschehen. 

Im Rahmen des Landesprogramms Wirtschaft 2021 – 2027 fördert die Landesregierung den 
„Digital Learning Campus Schleswig-Holstein“ aus EFRE- und Landesmitteln. Der DLC soll 
verschiedenen Zielgruppen den Zugang zu Zukunftstechnologien und -kompetenzen (Future 
Skills) ermöglichen, um z. B. den Umgang mit Augmented Reality, Virtual Reality, Gaming, 
Coding zu lernen. Außerdem sollen Projekte in Kollaboration zwischen Wirtschaft und Wis-
senschaft umgesetzt werden, die zu neuen Geschäftsmodellen im Bereich der Künstlichen 
Intelligenz führen sollen.  

Beispiele für Leitfragen 

 Welche betrieblichen Bedarfslagen und daraus resultierende Anforderungen an die Kom-
petenzen/ Qualifikationen der Beschäftigten der oben genannten Branchen stehen im Fo-
kus zukünftiger Aktivitäten? 

 Wie können Best-Practice-Beispiele aus bereits bestehenden Aktivitäten (wie z. B. aus 
dem Projekt „Renes“ des Trainings- und Entwicklungs-Clusters OffTEC 5) in die Fläche 
getragen bzw. auf die hier genannten Branchen übertragen werden? 

                                            

5 Bei „Renes“ werden neue und innovative Qualifizierungsangebote im Bereich elektrotechnischer Fachkennt-
nisse und Kompetenzen in den Themenschwerpunkten Photovoltaik und Elektromobilität entwickelt und erprobt. 
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 Welche Weiterbildungsangebote sind in den Übergängen der Berufsphasen relevant? 
 Wie kann das Angebot zur Weiterqualifizierung nach Validierung (Feststellung und Be-

scheinigung individueller beruflicher Handlungsfähigkeit am Maßstab anerkannter Berufs-
abschlüsse) aussehen?  

 Wie kann das Angebot für die Nachqualifizierung zur Anerkennung ausländischer Berufs-
qualifikationen verbessert werden? 

 Wie kann das Instrument der Teilqualifikation im Rahmen der Weiterbildung gestärkt und 
ausgebaut werden? 

Beispiele für mögliche Arbeitsfelder oder Maßnahmen 

 Erarbeitung eines Konzeptes zur Einrichtung branchenspezifischer Kooperationen in den 
Bereichen Handwerk, Logistik, Tourismus und Erneuerbare Energien unter Einbindung 
der regionalen Unternehmen, der BA RD Nord, des RZ.Nord und der Kammern in Koope-
ration mit Beruflichen Schulen, Hochschulen und Forschungsinstituten und mit Berück-
sichtigung bestehender Studien und Best Practice-Erfahrungen regionaler Qualifizie-
rungsverbünde sowie fachlich relevanter Weiterbildungsverbünde anderer Bundesländer. 

 Verzahnung der Aktivitäten des RZ.Nord mit den für berufliche Weiterbildung relevanten 
DLC-Projekten, die voraussichtlich im Januar 2024 an den Start gehen.  

 Entwicklung eines Konzeptes für spezifische Weiterbildungsangebote in den Übergängen 
im Lebenslauf (z. B. Ausbildung-Erwerbsleben und Erwerbsleben-Ruhestand). 

 Qualifizierungsangebote im Rahmen der Anerkennung ausländischer Berufsqualifikatio-
nen. 

5.3. Allgemeine, kulturelle und politische Weiterbildung stärken 

Zielsetzung 

Das Leben in der Transformationsgesellschaft erfordert die lebenslange Weiterentwicklung 
von Kompetenzen. Um eine selbstbestimmte, mündige Teilhabe, Chancengleichheit und ak-
tive Beteiligung an demokratischen Prozessen zu sichern, wird die allgemeine, kulturelle und 
politische Weiterbildung benötigt. Sie trägt zur Bildungsgerechtigkeit und als Chance zur Si-
cherung eines friedlichen gesellschaftlichen Zusammenlebens bei.  

Schlüsselkompetenzen können Lösungen für immer neue Herausforderungen ermöglichen. 
Die allgemeine Erwachsenenbildung befähigt dabei, eine Haltung und Gestaltungskompeten-
zen in kulturellen, sozialen, gesundheitlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Fragstellun-
gen zu entwickeln. Grundbildung ist dabei die Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe 
und muss gestärkt werden. 

Die Angebote der allgemeinen, kulturellen und politischen Weiterbildung müssen diversitäts-
sensibel und inklusiv ausgestaltet sowie gut erreichbar sein. Kulturelle Bildung vollzieht sich 
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in unterschiedlichen Zugängen. Diese sollten so gestaltet sein, dass sich alle gesellschaftli-
chen Gruppen angesprochen fühlen, teilhaben können und als mündige Bürgerinnen und 
Bürger die Transformationsgesellschaft gestalten.  

Ausgangslage 

Die Volkshochschulen und weitere Bildungsstätten der allgemeinen, kulturellen und politi-
schen Weiterbildung leisten in Schleswig-Holstein einen wichtigen Beitrag zur Herstellung 
der im Grundgesetz garantierten gleichwertigen Lebensverhältnisse. Besonders in den länd-
lichen Regionen sind sie unverzichtbare Bildungseinrichtungen für Angebote der allgemei-
nen, kulturellen und politischen Bildung und sorgen damit für Bildungsgerechtigkeit und Teil-
habe an Gesellschaft und Kultur.  

Um Erwachsene mit geringen Grundbildungskompetenzen zu stärken und sie bei Übergän-
gen zum Nachholen von Schulabschlüssen zu unterstützen wurden vier Grundbildungszen-
tren geschaffen. Es gibt in Schleswig-Holstein großen Bedarf am Ausbau lebensweltnaher 
Angebote möglichst im alltäglichen Umfeld der Zielgruppe gering literarisierter deutschspre-
chender Erwachsener. 

Damit Zugewanderte an der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt teilhaben können, gehören 
auch flächendeckende Angebote zum Erlernen der deutschen Sprache dazu. Hierbei ist vor 
allem der bedarfsgerechte Ausbau der bundesgeförderten Integrationskurse als zentrales 
Sprachkursangebot in Schleswig-Holstein zu forcieren. In Anbetracht der hohen Zuwande-
rung kann das bestehende Integrationskurssystem den steigenden Bedarfen aktuell jedoch 
nicht flächendeckend und zeitnah gerecht werden, obwohl das Angebot im Vergleich zu den 
Vorjahren schon ausgebaut worden ist. Eine Herausforderung besteht darin, dass in der Flä-
che viele ehrenamtliche/ nebenamtliche VHS existieren, die in den meisten Fällen nicht die 
seitens des Bundes vorgegebenen Voraussetzungen als Integrationskursträger erfüllen. 

Auch Weiterbildungsmaßnahmen zu den Themenbereichen jüdisches Leben und zur Be-
kämpfung des Antisemitismus gehören zur Strategie des Landes. Entsprechende Maßnah-
men werden zurzeit im Rahmen einer Interministeriellen Arbeitsgruppe entwickelt, und sie 
werden Teil des geplanten Landesaktionsplans gegen Antisemitismus und für die Förderung 
der Sichtbarkeit jüdischen Lebens sein. 
Zudem hat die Landesregierung den „Landesaktionsplan gegen Rassismus“ beschlossen. 
Ziel ist es, bei allen Einwohner/innen Schleswig-Holsteins ein Bewusstsein für die Problema-
tik des Rassismus zu schaffen, Sensibilisierung herbeizuführen und jede/n Einzelne/n anzu-
regen, einen eigenen Beitrag gegen Rassismus zu leisten. 

Kulturelle Bildung wird häufig in Bezug auf Kinder und Jugendliche diskutiert, wohingegen 
Angebote der kulturellen Erwachsenenbildung häufig als Freizeitthemen klassifiziert werden. 
Dabei ermöglicht kulturelle Bildung in besonderer Weise demokratische Teilhabe, da sie zur 
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eigenen Wahrnehmungs-, Ausdrucks- und Gestaltungsfähigkeit und damit zur Persönlich-
keitsentwicklung und Aufbau von Zukunftskompetenzen beiträgt.  

Beispiele für Leitfragen 

 Welche Weiterbildungsangebote sind erforderlich, um alle gesellschaftlichen Zielgruppen 
mit ihren jeweils unterschiedlichen Weiterbildungsbedarfen und -interessen adressieren 
zu können mit dem Ziel, ihnen Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermögli-
chen?  

 Wie können Möglichkeiten der allgemeinen, kulturellen und politischen Weiterbildung 
niedrigschwellig in die alltägliche Umgebung integriert werden?  

 Wie können unterschiedliche Angebote bedarfsgerecht in der Fläche gehalten werden? 
 Wie kann für ehrenamtliches und zivilgesellschaftliches Engagement qualifiziert werden?  

Beispiele für mögliche Arbeitsfelder oder Maßnahmen 

 Entwicklung von Strategien zur Steigerung der Teilnahme aller Bürger/innen in Schles-
wig-Holstein an allgemeinen, kulturellen und politischen Weiterbildungsangeboten und 
Angeboten der BNE unter Berücksichtigung ihrer zielgruppenspezifischen Bedarfe und 
Interessen, 

 Modellprojekte für die aufsuchende politische und kulturelle Bildung stärken, 
 Analyse befördernder Rahmenbedingungen zur Teilnahme und Teilhabe an Angeboten 

der allgemeinen, kulturellen und politischen Weiterbildung sowie BNE. 

5.4. Wissenschaftliche Weiterbildung stärken  

Zielsetzung 

Wissenschaftliche Weiterbildung gehört nach dem Landeshochschulgesetz zu den Aufgaben 
der Hochschulen. Ziel ist es, die wissenschaftliche Weiterbildung an Hochschulen weiter zu 
stärken und die Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft zu intensivieren. 

Ausgangslage 

Neben den klassischen Aufgaben der Hochschulen - Forschung und Lehre - stehen zuneh-
mend auch Transfer und Weiterbildung im Fokus.  

Um den veränderten Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht zu werden, der ein „lebens-
langes Lernen“ erfordert, ist im Gesetz über die Hochschulen und das Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein (Hochschulgesetz - HSG) auch die Weiterbildung als Aufgabe der Hoch-
schulen verankert worden.  
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Vor dem Hintergrund voraussichtlich sinkender Studierendenzahlen sind Angebote wis-
senschaftlicher Weiterbildung notwendig, um dem steigenden Bedarf an akademisch ge-
bildeten Fachkräften nachkommen zu können. Gleichzeitig werden rückläufige Studie-
rendenzahlen an den Hochschulen Kapazitäten für neue Lehrformate schaffen. Gemäß 
§ 58 HSG umfasst das Angebot der wissenschaftlichen und künstlerischen Weiterbildung 
weiterbildende Masterstudiengänge, Weiterbildungsangebote mit Abschlusszertifikat, sons-
tige Weiterbildungsveranstaltungen sowie Studiengänge, die sich an Personen richten, die 
bereits über eine im sekundären Bildungsbereich abgeschlossene Berufsausbildung verfü-
gen, und die berufsbegleitend angeboten werden. 

Weiterbildungsangebote, die mit einem Zertifikat abschließen, stehen Personen mit abge-
schlossenem Hochschulstudium und solchen Personen offen, die die für die Teilnahme erfor-
derliche Eignung im Beruf oder auf andere Weise erworben haben.  

Eine aktuelle Entwicklung auf dem Bildungsmarkt lässt verstärkt „Microcredentials“ in den 
Vordergrund rücken, d.h. kleinere Bildungsabschlüsse bzw. -zertifikate, die von verschiede-
nen Anbietern weltweit sowohl für Hochschulangehörige als auch für Beschäftigte und Bür-
ger/innen entwickelt und angeboten werden. Diesem Thema hat sich im Norden der Digital 
Learning Campus Schleswig-Holstein (DLC) verschrieben, der Angebote in physischen Lern-
orten mit denen auf seiner Plattform vernetzt, somit Online-, Präsenz- und Blended Learning-
Angebote im Bereich der Future Skills vorhalten soll und zugleich bildungsbereichsübergrei-
fendes Lernen mit Entwickeln und Erfinden in einem Prozess vereint. Der DLC hat in Schles-
wig-Holstein damit das Potenzial, zu einem Portal auch für weitere wissenschaftliche Weiter-
bildungsangebote zu werden.  

Wesentliche Anknüpfungspunkte für Leitfragen und mögliche Arbeitsfelder oder Maßnahmen 
ergeben sich aus den im Oktober 2023 vorgelegten „Empfehlungen des Wissenschaftsrats 
zur Weiterentwicklung des Hochschulsystems des Landes Schleswig-Holstein einschließlich 
Universitätsmedizin“ (vgl. S. 90: „Wissenschaftliche Weiterbildung“). Die Empfehlungen des 
Wissenschaftsrats sollen bei der möglichen Erarbeitung einer Weiterbildungsstrategie für 
den Teil der Wissenschaftlichen Weiterbildung maßgeblich Berücksichtigung finden.  

Beispiele für Leitfragen 

 Welche Weiterbildungsangebote mit Blick auf Anforderungen des Arbeitsmarktes beste-
hen bereits an Hochschulen und weiteren bei vom Land unterstützten Trägern und wel-
che sollten vornehmlich an Hochschulen entwickelt/weiterentwickelt werden? 

 Wie kann das weiterbildende Studieren durch Arbeitgebende oder Land gestärkt und un-
terstützt werden? 

 Wie kann die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft intensiviert werden? 
 Wie kann die Wirtschaft für Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung und deren 

Nutzen sensibilisiert werden. 
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 Wie können neue Formate, z. B. Blended Learning, entwickelt und gestärkt werden? Für 
welche Formate besteht ein besonderer Bedarf? 

 Welche Unterstützungsmaßnahmen benötigen Hochschulen, um diese Angebote ver-
stärkt anbieten zu können? 

 Welche qualitätssichernden Maßnahmen können für wissenschaftliche Weiterbildungsan-
gebote etabliert werden? 

 Wie können Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung von solchen privater Weiter-
bildungsträger abgegrenzt werden? 

Beispiele für mögliche Arbeitsfelder oder Maßnahmen 

 Entwicklung von Weiterbildungsangeboten der Hochschulen unter Berücksichtigung der 
Anforderungen des Arbeitsmarktes und der Angebote weiterer geförderter Weiterbil-
dungsträger, 

 Erarbeitung eines Konzeptes zur Intensivierung der Zusammenarbeit von Wissenschaft 
und Wirtschaft (ggf. im Hinblick auf wissenschaftliche Weiterbildung analog Schule – Be-
ruf). 

 

5.5. Weiterbildungs- und Qualifizierungsberatung vernetzen und stärken 

Zielsetzung 

Bürgerinnen und Bürger, insbesondere bildungsbenachteiligte Menschen sowie Erwerbstäti-
gen und Personalverantwortlichen in schleswig-holsteinischen Unternehmen sollten zur Un-
terstützung des lebensbegleitenden Lernens in jeder Entwicklungsphase geeignete Bera-
tungsangebote für Weiterbildungs- oder Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. 
Voraussetzung hierfür ist eine bessere Vernetzung der Beratungsangebote, indem relevante 
Akteure einbezogen und über Kooperationen Synergieeffekte erzeugt werden, die zu einem 
größeren Mehrwert für gezielte, bedarfsgerechte Weiterbildung der jeweiligen Zielgruppe 
führen können. 

Ausgangslage 

Das aus Landesmitteln seit 2015 geförderte Beratungsnetzwerk Weiterbildung bietet allen 
Bürgerinnen und Bürger mit derzeit acht Berater/innen an sechzehn Standorten in Schles-
wig-Holstein (sowie zusätzlich per Chat, Telefon und E-Mail) kostenlose, trägerunabhängige 
Beratungen in Weiterbildungsfragen an. 

Bildungsinteressierten in Schleswig-Holstein stehen im Bereich der Beratung für Weiterbil-
dungs- oder Qualifizierungsmaßnahmen neben dem Beratungsnetzwerk Weiterbildung auch 
die Berufsberatung im Erwerbsleben (BBiE) der Agenturen für Arbeit und Jobcenter sowie 
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die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern und weitere Institutionen (z. B. 
Frau und Beruf, IQ-Netzwerk, Verbände und Weiterbildungsträger) zur Verfügung.   

Arbeitgeber/innen können sich an den Arbeitgeberservice (AGS) der Agenturen für Arbeit 
und Jobcenter wenden, um Lösungsansätze zur Deckung des Qualifizierungsbedarfs in Un-
ternehmen zu erhalten. Bis Ende 2023 konnten Unternehmen zudem die kostenfreie Unter-
stützung des Beratungsnetzwerks Fachkräftesicherung in Anspruch nehmen. 

Die Agenturen für Arbeit unterhalten in Schleswig-Holstein an aktuell sieben Standorten regi-
onale Qualifizierungsverbünde, die ihre Aktivitäten auf jeweils in den Regionen relevante 
Branchen fokussieren. Dabei schließen sich die Agenturen für Arbeit mit Arbeitgeber/innen, 
Verbänden und ggf. Bildungsträgern vor Ort zusammen, um nachgefragte Qualifizierungs-
maßnahmen für Branchen mit besonderem Arbeitskräftemangel zu entwickeln und anzubie-
ten, um so vorhandene Lücken schließen zu können. 

Beispiele für Leitfragen 

 Wo liegen die Berührungs- und Übergabepunkte zwischen den öffentlich verantworteten 
und weiteren Beratungsstellen? Wer berät wen und zu was, wo bestehen Überschnei-
dungen?  

 Welche Berufsbilder verändern sich angesichts der Transformation der Arbeitswelt, die 
Anpassungen der Inhalte und Formen der Beratungsangebote nach sich ziehen? 

Beispiele für mögliche Arbeitsfelder oder Maßnahmen 

 Entwicklung von Maßnahmen, um die Weiterbildungsteilnahme bildungsbenachteiligter 
Menschen über zielgerichtete Beratungen zu erhöhen. 6 

 Verzahnung der Angebote von Grundbildungszentren und Regionalstellen für Alphabeti-
sierung mit Angeboten der beruflichen Weiterbildung, um die Attraktivität für die Teil-
nahme gering literalisierter Erwachsener zu steigern. 

5.6. Fördersysteme überprüfen und ggf. neue Anreize und Zugänge schaffen 

Zielsetzung 

In diesem Handlungsfeld soll die Weiterbildungslandschaft in Schleswig-Holstein im Hinblick 
auf die vorhandenen Fördersysteme untersucht werden. Zugänge zu Förderangeboten sol-
len insbesondere bei bisher unterrepräsentierten oder schwierig zu erreichenden Zielgrup-
pen gesteigert und gezielt Anreize zur Teilnahme an Weiterbildung geschaffen werden. Das 
Fördersystem soll in Ergänzung zu EU- und Bundesinstrumenten so ausgestaltet werden, 

                                            

6 Hierbei sollen die Ergebnisse der anwendungsorientierten Forschungsstudie der Helmut-Schmidt-Universität 
Hamburg (HSU) zur Weiterbildungsabstinenz so genannter „bildungsferner“ Gruppen berücksichtigt werden. 
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dass es flexibel auf aktuelle Bedarfe, insbesondere des Arbeitsmarktes, ausgerichtet werden 
kann.  

Ausgangslage 

Gegenwärtige Herausforderungen für die demokratische Gesellschaft und insbesondere den 
Arbeitsmarkt sind die demografischen, digitalen, ökologischen und ökonomischen Verände-
rungsprozesse. Der Förderung von Weiterbildung leistet in diesem Kontext einen wichtigen 
Beitrag, um Bürger/innen, Beschäftigte und Unternehmen fit für die Bewältigung der Zukunft 
zu machen.  

Schleswig-Holstein hält hierzu ein breit gefächertes Fördersystem von EU, Bund und Land 
für Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen bereit, z. B.  

 Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein: Als zentrales und sehr stark nachgefragtes 
Förderprogramm wird der „Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein“ angeboten. Berufli-
che Weiterbildungsmaßnahmen von Erwerbstätigen und Auszubildenden können mit bis 
zu 40 % der Gesamtkosten aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus gefördert 
werden. Arbeitgeber/innen und Selbstständige müssen sich daran mit mindestens 60 % 
der Kosten beteiligen. 

 Landesprogramm Arbeit: Über das Landesprogramm Arbeit wird beispielsweise die Ent-
wicklung und Erprobung innovativer Qualifizierungsmodule für neue berufliche Anforde-
rungen gefördert, unter anderem in den Bereichen erneuerbare Energien, Life Sciences 
sowie Informations- und Kommunikationstechnik. Diese Förderung können Weiterbil-
dungseinrichtungen in Anspruch nehmen, die in Kooperation mit kleinen und mittleren 
Unternehmen Module entwickeln, die anschließend von den Beschäftigten der Unterneh-
men erprobt werden. 

 Integrationskurse: Ein großer Anteil der erwachsenen Zugewanderten hat einen An-
spruch auf die Teilnahme an einem Integrationskurs. Diese Kurse sind das zentrale 
Sprachförderangebot in Schleswig-Holstein und werden durch niedrigschwellige Orientie-
rungs- und Sprachlernangebote des Bundes und subsidiär des Landes ergänzt. Zentraler 
Zuwendungsempfänger für die landeseigenen Sprachkurse (Starterpaket für Flüchtlinge 
in Schleswig-Holstein – STAFF.SH) ist der Landesverband der Volkshochschulen 
Schleswig-Holsteins e.V. (siehe auch Ausgangslage unter Kapitel 5.3). 

Darüber hinaus fördert das Land gemäß § 15 WBG SH zur Aufrechterhaltung der Weiterbil-
dungsinfrastruktur u. a. 

 Träger und Einrichtungen der Weiterbildung zur flächendeckenden Grundversorgung 
(Volkshochschulen) sowie 

 Berufsbildungsstätten und Bildungsstätten der allgemeinen, kulturellen und politischen 
Weiterbildung. 
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Das MBWFK unterstützt z. B. die Volkshochschulen und weitere Bildungsstätten mit instituti-
oneller Förderung sowie vier Grundbildungszentren an Volkshochschulen und fünf Regional-
stellen für Alphabetisierung (siehe hierzu weitere Ausführungen in Kapitel 5.7).  
 
Auch die Bundesagentur für Arbeit hält ein umfangreiches Instrumentarium bereit, um die be-
rufliche Weiterqualifizierung von Beschäftigten und Arbeitslosen zu fördern, wie den Bil-
dungsgutschein, die Weiterbildungsprämie und die Förderung von beruflichen Weiterbildun-
gen während der Kurzarbeit sowie weitere Unterstützungsmöglichkeiten über das Qualifizie-
rungschancengesetz und das Arbeit-von-morgen-Gesetz. 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bereitet mit einem interessierten 
Kreis von Ländervertreter/innen im Kontext der Nationalen Weiterbildungsstrategie (NWS) 
ein Förderangebot des Bundes vor, das Arbeitgeber/innen und Beschäftigte über Lotsen  
oder Mentor/innen für Weiterbildung sensibilisieren soll. Das Nationale Onlineportal „mein 
NOW“ wird in 2024 auch eine Übersicht über die spezifischen Förderangebote der berufli-
chen Weiterbildung anbieten und zu diesen Förderangeboten eine Verlinkung herstellen. 
 

Beispiele für Leitfragen 

 Wo bestehen Förderlücken und wie können diese behördenübergreifend und unter Ein-
beziehung der Bundesagentur für Arbeit, von Kammern, Bildungsträgern und Sozialpart-
nern mit geeigneten Programmen geschlossen werden? 

 Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich, um möglichst allen Bürgerinnen und Bür-
gern Zugang zu allgemeiner, politischer und kultureller Bildung gewährleisten zu können? 

 Gibt es Konkurrenz zwischen den verschiedenen Förderangeboten oder kommt es zu 
Doppelförderungen? 

 Welche Möglichkeiten bestehen, um die Weiterbildungskultur vor allem in kleinen und 
mittleren Unternehmen zu stärken und bei Beschäftigten die Teilnahme an Weiterbildung 
zu steigern? 

 Wie werden Menschen erreicht, die im Alltag aufgrund von Erwerbs- und Sorgearbeit für 
die Teilnahme an Weiterbildungen benachteiligt sind? 

 Wie gelingt es, mehr gering literalisierte Erwachsene für Bildungsangebote im Bereich 
des Aufbaus und der Erweiterung ihrer Grundkompetenzen zu gewinnen? 

 Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich, um möglichst allen berechtigten Zuge-
wanderten zeitnah einen Integrationskurs anbieten zu können? Welche Bedarfe beste-
hen darüber hinaus für diese Zielgruppe? 

Beispiele für mögliche Arbeitsfelder oder Maßnahmen 

 Erarbeitung eines sozialpartnerschaftlichen Ansatzes, mit dem insbesondere Beschäftigte 
in kleineren und mittleren Unternehmen zu mehr Weiterbildung motiviert werden können.   
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 Entwicklung eines Förderprojekts zur zielgruppengerechten Ansprache von bildungsbe-
nachteiligten und formal geringqualifizierten Personen für die Teilnahme an abschlussori-
entierten Weiterbildungsmaßnahmen. 

 Prüfung, welche Sprachförderbedarfe über die Integrationskurse des Bundes hinaus wei-
terhin in Schleswig-Holstein bestehen sowie welche ergänzenden Maßnahmen notwen-
dig sind, um den zeitnahen Zugang in einen passenden Sprachkurs zu gewährleisten, 
z.B. kursbegleitende Kinderbeaufsichtigung. 

 

5.7. Bildungseinrichtungen der Grundversorgung und der beruflichen Weiter-
bildung stärken und weiterentwickeln 

Zielsetzung 

Volkshochschulen und weitere Bildungsstätten der allgemeinen, kulturellen und politischen 
Weiterbildung sollen in ihren Strukturen aus Haupt- und Ehrenamt gestärkt und ihre Weiterbil-
dungsangebote auf die aktuellen Bedarfe der Zielgruppen in den verschiedenen Räumen im 
Land angepasst werden. Zu diesem Zweck sollen auch die Beruflichen Schulen ihre Ange-
bote im Bereich der beruflichen Weiterbildung im staatlichen Bildungsauftrag sowie die Regi-
onalen Berufsbildungszentren als Träger so ausgestalten, dass Weiterbildungsmaßnahmen 
auch in Bereichen und Regionen vorgehalten werden können, in denen bestehende oder zu-
künftige Bedarfe aus unterschiedlichen Gründen bisher nicht bedient werden können.  

Ausgangslage 

Das WBG SH sieht unter § 15 Finanzierung vor, dass das Land nach Maßgabe des Haus-
halts die Volkshochulen sowie (Berufs-) Bildungsstätten der allgemeinen, kulturellen und po-
litischen Weiterbildung fördert. 

Die rund 140 Volkshochschulen und Bildungsstätten an über 200 Lernorten in Schleswig-
Holstein bieten eine flächendeckende Grundversorgung mit Weiterbildung im Land. Sie wer-
den überwiegend nebenberuflich oder ehrenamtlich geleitet, was die Sicherung sowie die be-
darfsgerechte Weiterentwicklung des Angebots erschwert.  

Die berufliche Weiterbildung im Rahmen des staatlichen Bildungsauftrages, geregelt über 
KMK-Rahmenvereinbarungen, wird im Bereich der Schulart „Fachschule“ (DQR 6 und Bachelor 
Professional) wahrgenommen. Unter den derzeit 35 öffentlichen Beruflichen Schulen in Schles-
wig-Holstein sind 19 Regionale Berufsbildungszentren, die über die Beruflichen Schulen hinaus 
in der Funktion als Träger über ein vielfältiges Angebot beruflicher Weiterbildungsmaßnahmen 
verfügen, zu denen auch Maßnahmen aus dem Bereich der Bundesagentur für Arbeit gehören.  
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Beispiele für Leitfragen 

 Durch welche Strukturen kann das Angebot der Volkshochschulen und Bildungsstätten 
mindestens gesichert, idealerweise aber auch bedarfsgerecht um- und ausgebaut wer-
den? 

 Wie lassen sich die Angebote von Volkshochschulen, Bildungsstätten, Beruflichen Schu-
len einschließlich der Regionalen Berufsbildungszentren so vernetzen, dass optimale Sy-
nergieeffekte für ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Weiterbildungsangebot ge-
schaffen werden? 

 Sind über die bestehenden Förderungen hinaus weitere erforderlich und sinnvoll? 

Beispiele für mögliche Arbeitsfelder oder Maßnahmen 

 Überprüfung der aus dem Pilotprojekt in Ostholstein entwickelten „Roadmap“ auf Über-
tragung der Ergebnisse auf die Volkshochschulen in anderen Kreisen. 

 Prüfung, ob das bestehende WBG SH angepasst werden soll. 

6. Arbeitsstruktur 

Die WBS SH wird unter der Federführung des MWVATT in einer schlanken projektähnlichen 
Struktur erarbeitet: 

 

  

 

 Koordinierungsgruppe  

− MWVATT (Leitung) und Leitungen der Arbeitsgruppen 
− Steuerung der Arbeitsgruppen 
− Auftaktsitzung zur Absprache gemeinsamer Ziele und Vorgehensweisen 
− Sitzungen für (Zwischen-) Abstimmungen und Berichterstattungen  
− Regelmäßiger Austausch zum Stand in den Arbeitsgruppen 
− Zusammenführung der (Zwischen-) Ergebnisse der Arbeitsgruppen 
− Koordinierung der Erstellung des Strategiepapiers 

Koordinierungs-
gruppe

Arbeitsgruppe 1 Arbeitsgruppe 2 . . .
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 Arbeitsgruppen 

− Federführendes Ressort (Leitung) und Expertinnen und Experten aus Ministerien, 
Kammern, Verbänden, Branchen und Beruflichen Schulen einschließlich der Regio-
nalen Berufsbildungszentren und dem SHIBB sowie Netzwerkakteure 

− Kleine, effiziente Arbeitsgruppen zur Bearbeitung der Handlungsfelder (in einer Ar-
beitsgruppe können auch mehrere Handlungsfelder bearbeitet werden) 

− Jeweils Analyse des Ist-Zustands, Festlegung der Ziele und Erarbeitung geeigneter 
Maßnahmen, Projekte, Initiativen etc. sowie Definition von Indikatoren und Werten 
zur Messung der Zielerreichung 
 

Anlagen 

 Anlage 1.1: Weiterbildungsgesetz Schleswig-Holstein 

 Anlage 1.2: Initiativen und Gesetze auf Bundes- und Landesebene 
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Abschnitt I

Grundsätze

§ 1
Geltungsbereich

 Das Gesetz gilt für die Weiterbildung in Schleswig-Holstein. Die durch besondere Rechtsvorschriften ge-
regelte Weiterbildung bleibt hiervon unberührt. Das Recht der Träger und Einrichtungen der Weiterbil-
dung auf selbständige Lehrplan- und Programmgestaltung sowie ihr Recht auf freie Wahl der Leiterin-
nen oder Leiter und der Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter wird gewährleistet.

§ 2
Begriff der Weiterbildung

 (1) Die Weiterbildung ist gleichberechtigter Teil des Bildungswesens neben vorschulischer Bildung,
Schule, Berufsausbildung und Hochschule.

 (2) Weiterbildung ist ein wesentlicher Baustein im Kontext lebenslangen Lernens.

 (3) Weiterbildung ist die Fortsetzung, Wiederaufnahme oder Ergänzung organisierten Lernens außer-
halb der Bildungsgänge der allgemein bildenden Schulen und der beruflichen Erstausbildung. Soweit die
außerschulische Jugendbildung nicht anderweitig rechtlich geregelt ist, gehört sie zur Weiterbildung im
Sinne dieses Gesetzes. Sie umfasst gleichrangig die Bereiche der allgemeinen, der politischen, der kul-
turellen und der beruflichen Weiterbildung sowie die Qualifizierung für ehrenamtliches und zivilgesell-
schaftliches Engagement.

§ 3
Aufgaben und Ziele der Weiterbildung

 (1) Die Weiterbildung soll dazu beitragen, die Einzelnen zu einem kritischen und verantwortlichen Han-
deln im persönlichen, öffentlichen und beruflichen Bereich zu befähigen. Die Weiterbildung soll auch die
Gleichstellung von Frauen und Männern, von Menschen mit Behinderung sowie die Integration von Bür-
gerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund fördern. Es ist eine öffentliche Aufgabe des Landes und
der Kommunen und der Gemeindeverbände, die Entwicklung eines pluralen und flächendeckenden Wei-
terbildungsangebotes sowie die individuelle Bereitschaft zum lebensbegleitenden Lernen zu unterstüt-
zen und zu fördern.

 (2) Ziel der Weiterbildung ist es, über den Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten hinaus
übergreifende Qualifikationen zu vermitteln. Dazu gehört auch die Fähigkeit zur Kommunikation, zur Zu-
sammenarbeit und zur rationalen Austragung von Konflikten. Zudem soll sie die Chancen von benach-
teiligten Menschen insgesamt verbessern.

 (3) Die allgemeine Weiterbildung soll die Selbstentfaltung der Einzelnen fördern, indem sie zur Ausein-
andersetzung insbesondere mit kulturellen, sozialen, gesundheitlichen, wirtschaftlichen und ökologi-
schen Fragen befähigt und zum Handeln in diesen Bereichen anregt. Sie soll auch befähigen, soziale
Entwicklungen mitzugestalten.

 (4) Die politische Weiterbildung soll die Orientierung der Einzelnen in Staat und Gesellschaft fördern, in-
dem sie die Beurteilung gesellschaftlicher Zusammenhänge ermöglicht und zur Wahrnehmung staats-
bürgerlicher Rechte und Pflichten befähigt. Sie soll die Fähigkeit und Bereitschaft zur Teilhabe an der
gesellschaftlichen und staatlichen Willensbildung fördern sowie die Qualifizierung für ehrenamtliches



- Seite 3 von 10 -

und zivilgesellschaftliches Engagement einbeziehen und dadurch die Demokratie sichern und den sozia-
len Rechtsstaat fortentwickeln.

 (5) Die kulturelle Bildung soll der Verankerung kultureller Ausdrucksformen wie der bildenden Künste,
der Literatur, der darstellenden Kunst, der Musik und der Architektur dienen. Darüber hinaus sollen die
Regional- und Minderheitensprachen sowie Kenntnisse über die Kulturen der in Schleswig-Holstein le-
benden Minderheiten und Volksgruppen vermittelt werden.

 (6) Die berufliche Weiterbildung soll der Erhaltung und Erweiterung der beruflichen Kenntnisse und Fer-
tigkeiten und deren Anpassung an die sich wandelnden Anforderungen, dem beruflichen Aufstieg oder
dem Übergang in eine andere berufliche Tätigkeit dienen. Sie soll dazu beitragen, vorhandene Arbeits-
plätze zu sichern, die Arbeitslosigkeit abzubauen und den beruflichen Wiedereinstieg zu ermöglichen.
Sie soll dazu befähigen, Arbeit und Technik mitzugestalten.

 (7) Die verschiedenen Bereiche der Weiterbildung wirken auf der Grundlage der ihnen jeweils eigenen
Zielsetzung zusammen (integrativer Ansatz).

§ 4
Recht auf Weiterbildung

 Jeder Mensch hat das Recht, die zur freien Entfaltung der Persönlichkeit, zur Mitgestaltung von Gesell-
schaft und Politik und zur Wahl und Ausübung des Berufs erforderlichen Kenntnisse und Qualifikatio-
nen zu erwerben. Das Recht auf Weiterbildung steht jedem Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter
oder Bildung, gesellschaftlicher oder beruflicher Stellung, Art oder Umfang des Beschäftigungsverhält-
nisses, der politischen oder weltanschaulichen Orientierung sowie der Nationalität zu.

Abschnitt II

Bildungsfreistellung

§ 5
Anspruch auf Bildungsfreistellung

 (1) Der Anspruch auf Freistellung von der Arbeit zur Teilnahme an anerkannten Veranstaltungen der all-
gemeinen, politischen, kulturellen und beruflichen Weiterbildung (Bildungsfreistellung) sowie zur Qualifi-
zierung für ehrenamtliches und zivilgesellschaftliches Engagement steht allen Beschäftigten einschließ-
lich derer zu, die sich in einer Berufsausbildung befinden. Dies gilt nur, soweit die Beschäftigungsver-
hältnisse ihren Schwerpunkt in Schleswig-Holstein haben.

 (2) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

 

2. Beamtinnen und Beamte nach § 1 Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes,

 

3. Richterinnen und Richter im Sinne des Landesrichtergesetzes,

 

4. in Heimarbeit Beschäftigte sowie ihnen Gleichgestellte und

 

5. andere Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche
Personen anzusehen sind. Arbeitnehmerähnliche Personen in diesem Sinne sind auch Menschen
mit Behinderungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen.

 

Dienstherren im Geltungsbereich des Landesbeamtengesetzes gelten als Arbeitgeberinnen oder Arbeit-
geber im Sinne dieses Gesetzes.

 (3) Das Beschäftigungsverhältnis von Seeleuten hat im Sinne dieses Gesetzes seinen Schwerpunkt in
Schleswig-Holstein, wenn sich
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1. der Sitz der Reederei, der Partenreederei, der Korrespondentenreederei oder der Vertragsreede-
rei in Schleswig-Holstein befindet oder

 

2. der Heimathafen des Schiffes in Schleswig-Holstein befindet und das Schiff die Bundesflagge
führt.

 

§ 6
Dauer der Bildungsfreistellung

 (1) Jeder und jedem Beschäftigten soll die Teilnahme an einer einwöchigen Weiterbildungsveranstaltung
ermöglicht werden.

 (2) Der Anspruch auf Bildungsfreistellung umfasst fünf Arbeitstage in einem Kalenderjahr. Wird regel-
mäßig an mehr als fünf Tagen in der Woche oder in Wechselschicht gearbeitet, erhöht sich der An-
spruch auf sechs Arbeitstage. Wird regelmäßig an weniger als fünf Tagen in der Woche gearbeitet, ver-
ringert sich der Anspruch entsprechend.

 (3) Der Anspruch auf Freistellung in einem Kalenderjahr kann mit dem des vorangegangenen Jahres bis
zum Doppelten des Anspruchs nach Absatz 1 verbunden werden, soweit es für die Teilnahme an Veran-
staltungen der Weiterbildung erforderlich ist (Verblockung). Die Erforderlichkeit richtet sich nach der Art
der Veranstaltung und ist vom Träger der Veranstaltung im Rahmen des behördlichen Anerkennungs-
verfahrens nachzuweisen. Mit Zustimmung der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers kann eine Verblo-
ckung auch im Vorgriff auf künftige Freistellungsansprüche oder rückwirkend über mehr als zwei Jahre
erfolgen. Die oder der Beschäftigte hat der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber unverzüglich, spätes-
tens bis zum 30. September des laufenden Jahres, schriftlich mitzuteilen, ob im Folgejahr eine Verblo-
ckung beabsichtigt ist. Unterbleibt diese Mitteilung, ist im Folgejahr die rückwirkende Verblockung mit
dem Bildungsfreistellungsanspruch des Vorjahres nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich.

 (4) Die Bildungsfreistellung soll an aufeinanderfolgenden Tagen gewährt werden; sie kann auch an ein-
zelnen Tagen gewährt werden.

§ 7
Gewährung der Bildungsfreistellung

 (1) Die Teilnahme an einer Weiterbildungsveranstaltung unterliegt der freien Wahl der Beschäftigten.
Sie haben der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber die Absicht, Bildungsfreistellung zu beanspruchen,
unverzüglich, spätestens sechs Wochen vor Beginn der Weiterbildungsveranstaltung, mitzuteilen. Hier-
bei ist die Anerkennung der Veranstaltung nach § 17 nachzuweisen.

 (2) Die Bildungsfreistellung zu dem beantragten Zeitpunkt kann von der Arbeitgeberin oder dem Arbeit-
geber versagt werden, wenn betriebliche oder dienstliche Gründe oder Urlaubswünsche anderer Be-
schäftigter, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen. Die Versagung
ist der oder dem Beschäftigten unter Angabe des Grundes unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

 (3) Ist die Bildungsfreistellung für das laufende Kalenderjahr wiederholt versagt worden, ist der Bil-
dungsfreistellungsanspruch auf das folgende Jahr zu übertragen. In diesem Fall können im folgenden
Jahr der Bildungsfreistellung Versagungsgründe nicht entgegengehalten werden.

 (4) Die Teilnahme an der Weiterbildungsveranstaltung ist der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber auf
Wunsch nachzuweisen.

§ 8
Erkrankung

 Erkranken Beschäftigte während der Bildungsfreistellung, wird die Zeit der Arbeitsunfähigkeit auf den
Bildungsfreistellungsanspruch nicht angerechnet, wenn die Arbeitsunfähigkeit durch ärztliches Zeugnis
nachgewiesen wird.

§ 9
Anrechenbarkeit anderweitiger
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Freistellungsansprüche

 (1) Freistellungen zur Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen aufgrund anderer Gesetze oder von
Tarifverträgen, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen oder sonstigen Sonderregelungen können auf den
Bildungsfreistellungsanspruch nach diesem Gesetz nur angerechnet werden, wenn sie den Grundsät-
zen der Weiterbildung nach dem Abschnitt I dieses Gesetzes entsprechen und die Anrechenbarkeit aus-
drücklich bestimmt ist.

 (2) Die Anrechnung von Bildungsfreistellungsansprüchen auf den gesetzlichen, tariflichen oder durch Ar-
beitsvertrag vereinbarten Erholungsurlaub ist unzulässig. Die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltun-
gen auf Veranlassung des Arbeitgebers wird nicht auf den Bildungsfreistellungsanspruch nach diesem
Gesetz angerechnet.

§ 10
Ausschluss von Doppelansprüchen

 (1) Der Anspruch auf Bildungsfreistellung besteht nicht, soweit der oder dem Beschäftigten für das lau-
fende Kalenderjahr bereits von einer früheren Arbeitgeberin oder einem früheren Arbeitgeber Bildungs-
freistellung gewährt worden ist.

 (2) Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei Beendigung des Ausbildungs-, Arbeits-
oder Dienstverhältnisses der oder dem Beschäftigten auf Verlangen eine Bescheinigung über die Bil-
dungsfreistellung auszustellen.

§ 11
Wartezeit

 Der Bildungsfreistellungsanspruch eines Kalenderjahres wird erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen
des Ausbildungs-, Arbeits- oder Dienstverhältnisses erworben.

§ 12
Fortzahlung des Arbeitsentgeltes

 (1) Für die Zeit der Bildungsfreistellung zur Teilnahme an anerkannten Weiterbildungsveranstaltungen
ist das zustehende Arbeitsentgelt ohne Minderung fortzuzahlen. Für die Bemessung des fortzuzahlen-
den Arbeitsentgeltes sind die einzelvertraglichen, tarifvertraglichen oder gesetzlichen Regelungen für
den Erholungsurlaub entsprechend anzuwenden. Bei Beschäftigten mit variablen Einkommen wird der
durchschnittliche Monatsverdienst der letzten zwölf Monate vor Anmeldung zur Bildungsfreistellung zu-
grunde gelegt.

 (2) Ist für das laufende Kalenderjahr Bildungsfreistellung beansprucht worden und endet das Ausbil-
dungs-, Arbeits- oder Dienstverhältnis vor Ablauf dieses Kalenderjahres, kann die Rückzahlung des fort-
gezahlten Arbeitsentgeltes nicht verlangt werden.

 (3) Ist eine Bildungsfreistellung nicht in Anspruch genommen worden, kann eine Ausgleichszahlung
nicht verlangt werden.

§ 13
Verbot der Erwerbstätigkeit

 Während der Bildungsfreistellung darf die oder der Beschäftigte keine dem Zweck dieses Gesetzes zu-
widerlaufende Erwerbstätigkeit ausüben.

§ 14
Verbot der Benachteiligung

 (1) Beschäftigte dürfen wegen der Inanspruchnahme der Bildungsfreistellung nicht benachteiligt wer-
den.

 (2) Von den Bestimmungen dieses Gesetzes darf nur zugunsten der Beschäftigten abgewichen werden.

Abschnitt III



- Seite 6 von 10 -

Förderung

§ 15
Finanzierung

 Das Land fördert die Weiterbildung nach Maßgabe des Haushalts, insbesondere zur Aufrechterhaltung
folgender Formen der Weiterbildungsinfrastruktur:

1. Träger und Einrichtungen der Weiterbildung zur flächendeckenden Grundversorgung (Volkshoch-
schulen),

 

2. Berufsbildungsstätten und Bildungsstätten der allgemeinen, kulturellen und politischen Weiterbil-
dung,

 

3. eine Weiterbildungsdatenbank zur Transparenzverbesserung,

 

4. Weiterbildungsinformation und Weiterbildungsberatung,

 

5. Maßnahmen zur Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs nach einer familienbedingten Unter-
brechung sowie

 

6. Modellvorhaben und besondere Zielgruppen.

 

Abschnitt IV

Teilnahmeschutz und Anerkennung

§ 16
Teilnahmeschutz

 (1) Weiterbildungsveranstaltungen sind der Verantwortung einer Leiterin oder eines Leiters zu unterstel-
len.

 (2) Die Träger oder Einrichtungen der Weiterbildung, die Weiterbildungsveranstaltungen anbieten, ha-
ben diejenigen, die an einer Weiterbildungsveranstaltung teilnehmen wollen, vor Veranstaltungsbeginn
und bevor ein Weiterbildungsvertrag geschlossen wird, schriftlich zu unterrichten über

1. die Person der Leiterin oder des Leiters nach Absatz 1,

 

2. das Thema, den Inhalt sowie den Arbeits- und Zeitplan der Veranstaltung,

 

3. die bei Veranstaltungsbeginn vorauszusetzende Vorbildung sowie eine sonst erforderliche oder
vorteilhafte Vorbereitung auf die Veranstaltung,

 

4. die Zulassungsvoraussetzungen für eine öffentlich-rechtliche oder anderweitige Prüfung, wenn
die Veranstaltung auf eine solche Prüfung vorbereitet,

 

5. die Zertifikate oder anderen Bescheinigungen, die durch die Teilnahme erworben werden kön-
nen,

 

6. die Geschäfts- und Teilnahmebedingungen sowie die Kosten der Veranstaltung.

 

 (3) Der Veranstalter hat den Teilnehmenden unentgeltlich die Anmeldung nach Abschluss des Weiter-
bildungsvertrages und die Teilnahme an der Weiterbildungsveranstaltung nach deren Abschluss zu be-
scheinigen. Die Teilnahmebescheinigung soll mindestens enthalten die Bezeichnung, das Ziel und den
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Inhalt der Veranstaltung, das Datum, den Zeitraum und die Zahl der Unterrichtsstunden sowie die Ein-
richtung oder die durchführende Stelle der Veranstaltung.

§ 17
Anerkennung von Weiterbildungsveranstaltungen

der Bildungsfreistellung

 (1) Die Anerkennung einer Weiterbildungsveranstaltung der Bildungsfreistellung auf Antrag durch die
zuständige Behörde ist Voraussetzung für die Bildungsfreistellung im Sinne von § 5. Bei der Anerken-
nung von Weiterbildungsveranstaltungen wird die zuständige Behörde von einem Ausschuss der Kom-
mission Weiterbildung (§ 24) beraten.

 (2) Die Anerkennung setzt voraus, dass

1. es sich um eine Weiterbildungsveranstaltung im Sinne von § 3 handelt,

 

2. die Veranstalter die Veranstaltung selbst planen und durchführen und

 

3. die Veranstalter hinsichtlich der Qualifikation ihrer Lehrkräfte, der verbindlichen Festlegung von
Bildungszielen, der Qualität ihres Angebotes sowie der räumlichen und sachlichen Ausstattung ei-
ne sachgemäße und teilnehmerorientierte Bildung gewährleisten.

 

Darüber hinaus müssen die Voraussetzungen nach § 16 erfüllt sein.

 (3) Eine Veranstaltung darf nicht anerkannt werden, wenn

1. die Teilnahme von der Zugehörigkeit zu bestimmten Organisationen, Vereinigungen oder Institu-
tionen abhängig gemacht wird,

 

2. die Veranstaltung unmittelbar zur Durchsetzung partei- oder verbandspolitischer Ziele dient,

 

3. die Veranstaltung überwiegend betrieblichen oder dienstlichen Zwecken dient,

 

4. die Veranstaltung mehr als geringfügig der Erholung, der eigenen privaten Lebensführung oder
der eigenen Freizeitgestaltung dient oder

 

5. die Ziele der Veranstalter oder der Weiterbildungsveranstaltung nicht mit der freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Verfassung des Landes im Ein-
klang stehen.

 

Für die Anerkennung einer Weiterbildungsveranstaltung ist es unschädlich, wenn die Teilnahme von der
Zugehörigkeit zu einer pädagogisch begründeten Zielgruppe oder von bildungsbezogenen Vorausset-
zungen abhängig gemacht wird.

 (4) Bei Weiterbildungsveranstaltungen, die mehrere Veranstalter in Kooperation durchführen, liegt die
Gesamtverantwortung für die Veranstaltung beim Antrag stellenden Veranstalter.

 (5) Die Anerkennung kann mit der Auflage verbunden werden, dass der zuständigen Behörde Auskünfte
über Zahl, Alter und Geschlecht der Teilnehmenden und über die Teilnahmebeiträge zu erteilen sind.

 (6) Der Veranstalter hat den Beauftragten der zuständigen Behörde den Zutritt zu den anerkannten
Weiterbildungsveranstaltungen zu gestatten. Auf Verlangen der zuständigen Behörde hat der Veranstal-
ter Auskünfte über laufende und, wenn Weiterbildungsveranstaltungen mehrfach durchgeführt wurden,
auch über abgeschlossene Weiterbildungsveranstaltungen zu erteilen und dazu erforderliche Unterla-
gen vorzulegen. Der Veranstalter hat der für die Anerkennung zuständigen Behörde alle Veränderungen
der für die Anerkennung der Veranstaltung maßgebenden Tatsachen unverzüglich mitzuteilen.

§ 18
Widerruf der Anerkennung
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 Die Anerkennung von Weiterbildungsveranstaltungen der Bildungsfreistellung kann widerrufen werden,
wenn

1. die Voraussetzungen für eine Anerkennung nicht vorlagen, als die Anerkennung ausgesprochen
wurde,

 

2. die Voraussetzungen für die Anerkennung nachträglich entfallen sind oder

 

3. ein Veranstalter seinen Pflichten nach diesem Gesetz, insbesondere seinen Mitteilungs-, Aus-
kunfts- und Gestattungspflichten nach § 17 Abs. 6, nicht nachkommt.

 

§ 19
Anerkennung von Trägern und Einrichtungen

 (1) Wer im Geltungsbereich dieses Gesetzes

1. eine oder mehrere Einrichtungen der Weiterbildung im Sinne von Absatz 2 unterhält oder

 

2. Weiterbildungsveranstaltungen im Sinne von § 17 durchführt,

 

kann auf Antrag von der zuständigen Behörde als Träger der Weiterbildung anerkannt werden. Gemein-
den und Gemeindeverbände gelten als anerkannte Träger der Weiterbildung. Die Anerkennung setzt
voraus, dass der Träger

1. in Schleswig-Holstein regelmäßig Veranstaltungen der Weiterbildung anbietet,

 

2. sein Weiterbildungsangebot veröffentlicht und grundsätzlich allen zugänglich macht, soweit nicht
aus besonderen pädagogischen Gründen eine bestimmte Auswahl des Teilnehmerkreises gebo-
ten ist,

 

3. mindestens ein hauptberufliches Beschäftigungsverhältnis im Umfang einer Vollzeitstelle oder
zwei Teilzeitstellen mit überwiegend pädagogisch-konzeptioneller Tätigkeit nachweist; die Quali-
fikation ist durch eine entsprechende Hochschulausbildung oder durch Berufserfahrung und Fort-
bildungen nachzuweisen,

 

4. die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen seines in einem hauptberuflichen, abhängigen Be-
schäftigungsverhältnis stehenden Personals nach den arbeitsrechtlichen Anforderungen und den
jeweils geltenden tarifvertraglichen Bestimmungen sozialverträglich ausgestaltet und darum be-
müht ist, dem Gebot der Gleichstellung Rechnung zu tragen, und dass

 

5. von ihm in Schleswig-Holstein unterhaltene Einrichtungen den Anforderungen von Absatz 2 sowie
von § 16 genügen.

 

 (2) Bildungsstätten und andere Institutionen anerkannter oder nicht anerkannter Träger im Sinne von
Absatz 1, die organisierte Weiterbildungsveranstaltungen in Schleswig-Holstein anbieten und durchfüh-
ren, können auf Antrag von der zuständigen Behörde als Einrichtung der Weiterbildung anerkannt wer-
den, wenn sie den Anforderungen von Absatz 1 Satz 3 Nr. 1 bis 4 entsprechen.

 (3) Die Anerkennung kann mit der Auflage verbunden werden, dass der zuständigen Behörde Auskünf-
te über Art und Zahl der angebotenen Bildungsveranstaltungen, über Art und Umfang der Finanzierung,
über Art, Zahl und Geschlecht des dort beschäftigten Personals und über die Verteilung der Teilnehmen-
den nach Alter und Geschlecht zu erteilen sind.

 (4) Bei der Anerkennung von Trägern und Einrichtungen der Weiterbildung wirkt die Kommission Wei-
terbildung (§ 24) durch einen Ausschuss beratend mit. Den Mitgliedern dieses Ausschusses, den von der
Kommission Weiterbildung benannten Sachverständigen sowie den Vertreterinnen und Vertretern der
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zuständigen Behörde ist der Zutritt zu der Einrichtung und den Weiterbildungsveranstaltungen zu ge-
statten. § 17 Abs. 6 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 20
Wirkung der Anerkennung

 (1) Die Anerkennung nach § 19 Abs. 1 berechtigt den Träger, neben seiner Bezeichnung das staatliche
Gütesiegel „Staatlich anerkannter Träger der Weiterbildung“ zu führen.

 (2) Die Anerkennung nach § 19 Abs. 2 berechtigt die Einrichtung, neben ihrer Bezeichnung das staatli-
che Gütesiegel „Staatlich anerkannte Einrichtung der Weiterbildung“ zu führen.

§ 21
Befristung und Widerruf der Anerkennung

 (1) Die Anerkennung nach § 19 ist zu befristen. Die Frist kann auf Antrag verlängert werden, wenn die
Voraussetzungen für die Anerkennung weiterhin vorliegen.

 (2) Werden Mängel festgestellt, hat die zuständige Behörde, falls der Mangel zu beheben und eine Ge-
fährdung des Weiterbildungszwecks im Sinne von § 3 nicht zu erwarten ist, den Träger oder die Einrich-
tung aufzufordern, innerhalb einer bestimmten Frist den Mangel zu beseitigen. Ist der Mangel nicht aus-
räumbar oder innerhalb der gesetzten Frist nicht beseitigt, ist die Anerkennung zu widerrufen. Vor dem
Widerruf ist die Kommission Weiterbildung (§ 24) anzuhören.

§ 22
Ermächtigung

 Das für Weiterbildungspolitik zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Verordnung das Nähere zu
regeln über

1. die Voraussetzungen und das Verfahren der Anerkennung nach §§ 17, 19 und des Widerrufs der
Anerkennung nach §§ 18, 21 Abs. 2, die Dauer der Befristung und das Verfahren zur Verlänge-
rung der Frist nach § 21 Abs. 1,

 

2. die Voraussetzungen und das Verfahren der Anerkennung der von anderen öffentlichen Stellen
für eine Bildungsfreistellung anerkannten Weiterbildungsveranstaltungen.

 

Abschnitt V

Koordinierung und Planung

§ 23
Grundsätze

 Die anerkannten Träger und Einrichtungen der Weiterbildung im Sinne von § 19 wirken zur Förderung
der Weiterbildung insbesondere mit Schulen, regionalen Bildungszentren, Hochschulen und Ausbil-
dungseinrichtungen zusammen. Ihre Zusammenarbeit soll dazu dienen, ein umfassendes Gesamtange-
bot zu gewährleisten, Arbeitsteilung zu ermöglichen und Schwerpunkte zu bilden.

§ 24
Beratungsorgane

 (1) Die Landesregierung wird durch eine Kommission Weiterbildung beraten, deren Aufgabe es ist, die
Entwicklung der Weiterbildung in Schleswig-Holstein zu fördern. Die Kommission unterbreitet der Lan-
desregierung Vorschläge, Empfehlungen und Gutachten auf dem Gebiet der Weiterbildung und unter-
stützt das Zusammenwirken im Sinne von § 23. Die Landesregierung regelt die Zusammensetzung der
Kommission Weiterbildung und des Ausschusses nach § 17 Abs. 1 und § 19 Abs. 4 durch Beschluss. Da-
bei sollen Frauen und Männer in gleicher Anzahl vertreten sein. Das für Weiterbildungspolitik zuständige
Ministerium führt die Geschäfte der Kommission Weiterbildung.
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 (2) Zur örtlichen und regionalen Koordinierung und Kooperation im Bereich der Weiterbildung können
Beratungsorgane in den Kreisen und kreisfreien Städten eingerichtet werden.

§ 25
Berichtswesen

 Die Landesregierung berichtet dem Landtag zur Mitte jeder Wahlperiode über die Durchführung dieses
Gesetzes. Dem Bericht sind Übersichten über die im Berichtszeitraum anerkannten Träger, Einrichtun-
gen und Veranstaltungen, über die Zahl und Struktur der durchgeführten Bildungsveranstaltungen und
der Teilnehmenden sowie über Veranstaltungen, Einrichtungen und Träger, deren Anerkennung abge-
lehnt wurde, beizufügen.

Abschnitt VI

Zuständigkeits- und Schlussbestimmungen

§ 26
Zuständige Behörden

 (1) Zuständige Behörden für die Durchführung des § 17 Abs. 1 und 5, § 19 Abs. 1 und § 21 ist das für
Weiterbildungspolitik zuständige Ministerium. Es entscheidet in den Fällen des § 17 Abs. 1 im Beneh-
men und in den Fällen des § 19 Abs. 1 im Einvernehmen mit dem Ministerium, dessen Geschäftsbereich
durch die Entscheidung berührt wird. Das für Weiterbildungspolitik zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, die Anerkennung von Weiterbildungsveranstaltungen der Bildungsfreistellung im Sinne von § 17
Abs. 1 und 5 auf die Investitionsbank Schleswig-Holstein nach Maßgabe einer gesonderten Vereinba-
rung gemäß § 6 Abs. 3 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Investitionsbankgesetzes vom 7. Mai 2003 (GV-
OBl. Schl.-H. S. 206), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (GVOBl.
Schl.-H. S. 789) (Aufgabenübertragungsvertrag) zu übertragen.

 (2) Das für Weiterbildungspolitik zuständige Ministerium koordiniert die Arbeit der zuständigen Ministe-
rien.

§ 27
Übergangsbestimmungen

 Anerkennungen, die vor Inkrafttreten der Novelle des Bildungsfreistellungs- und Qualifizierungsgesetzes
ausgesprochen wurden, behalten für die Dauer ihrer Befristung ihre Gültigkeit, soweit sie nicht durch
verwaltungsrechtliche Verfahren aufgehoben werden.

§ 28
Inkrafttreten

 Das Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 6. März 2012

Peter Harry Carstensen Jost de Jager

Ministerpräsident Minister
für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

 
 

 
© juris GmbH
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Anlage 1.2:  

Initiativen und Gesetze auf Bundes- und Landesebene 

Bestehende Initiativen und Gesetze auf Bundesebene 

 Nationale Weiterbildungsstrategie (NWS) / BMAS und BMBF: Ergebnisbericht vom 

Juni 2021 (10 Handlungsfelder) / Fortsetzung der NWS mit dem Updatepapier vom 

27. September 2022 (5 Schwerpunktthemen) 

 Nationale Online-Weiterbildungsplattform (NOW) / BMAS: Erstellung einer Online-Weiter-

bildungsplattform für mehr Transparenz des Weiterbildungsmarktes / Erleichterung des 

Zugangs zu arbeitsmarktorientierten Beratungs-, Weiterbildungs- und Förderangeboten / 

Verzahnung mit Nationaler Bildungsplattform (NBP) des BMBF / ab Anfang 2024 stufen-

weise Inbetriebnahme 

 Vernetzungsinfrastruktur Bildung (vorher: Nationale Bildungsplattform) / BMBF: Vernetzung 

bestehender Bildungsplattformen mit künftigen (z. B. NOW), u. a. zur digitalen Verwaltung 

kompletter Bildungsbiografien / 1. Prototyp läuft / weitere Bausteine (z. B. „Wallet“) werden 

integriert  

 Innovationswettbewerb INVITE / BMBF: seit 2020 Förderung von 35 innovativen Projek-

ten für die Suche nach passfähigen Weiterbildungsangeboten / Stärkung der Nutzerorien-

tierung von Weiterbildungsplattformen und Vergrößerung des Angebots KI-unterstützter 

Weiterbildungsangebote (Projekt in Schleswig-Holstein: WISY@KI, VHS Pinneberg e. V.)  

 Projekt Weiterbildungsverbünde / BMAS: seit 2020 Förderung von inzwischen 53 Weiter-

bildungsverbünden / über regionale Koordinierungsstellen Stärkung der Weiterbildungs-

perspektiven in KMU (kein Projekt in Schleswig-Holstein) / Koordinierung läuft über Forum 

Weiterbildungsverbünde 

 Projekt Weiterbildungsmentorinnen und -mentoren / BMBF: fördert seit 2020 Projekte der 

Gewerkschaften und Chemie-Sozialpartner zur Etablierung betrieblicher Unterstützungs-

strukturen / Qualifizierung von betrieblichen Vertrauensleuten zu Weiterbildungsmentorin-

nen und -mentoren, um Beschäftigte zu mehr Weiterbildung zu motivieren  

 Alpha Dekade / BMBF: seit 2021 Förderung neuer Entwicklungsprojekte zur arbeitsorien-

tierten Alphabetisierung und Grundbildung 

 Qualifizierungschancen- und Arbeit-von-morgen-Gesetz / BMAS: erweiterte Förderange-

bote der Bundesagentur für Arbeit (BA) für strukturwandelbedingte Qualifizierungen zur 

Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeiten von Erwerbspersonen im digitalen Wandel  
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 Beschäftigungssicherungsgesetz / BMAS: während COVID-19-Pandemie Anreize zur be-

ruflichen Weiterbildung während Kurzarbeit durch vereinfachte Förderung 

 Novelle des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) / BMAS: erhöhte Förders-

ätze, Zuschussanteile und Freibeträge zusätzliche Anreize zur Stärkung der höherqualifi-

zierenden Berufsbildung 

 Fachkräftestrategie der Bundesregierung  

Angekündigte Initiativen und Gesetze auf Bundesebene 

 Weiterbildungsagenturen / vernetzte Bildungsräume: laut Bundeskoalitionsprogramm soll 

der BA eine stärkere Rolle bei der Qualifizierung und dazugehöriger Beratung zukom-

men. Um alle an Weiterbildung Interessierten und Betriebe zu unterstützen, soll die BA 

mit den regionalen Akteuren stärker vernetzt werden, um einheitliche Anlaufstellen zu 

etablieren (eine erste Weiterbildungsagentur gibt es seit Anfang 2023in Sachsen-Anhalt) 

 Exzellenzinitiative Berufliche Bildung / BMBF: will über Leitinitiative „InnoVET Plus“ exzel-

lente Berufsbildungsangebote und innovative Weiterbildungswege für eine Kooperations-

struktur zwischen akademischer und praktischer Weiterbildung, für studienbegleitende 

Ausbildung etc. mit einem Innovationswettbewerb entwickeln / bis Ende 2024 sollen 

17 Projektverbünde für digitale Umsetzungskonzepte etabliert werden 

 Weiterbildungsförderung im Rahmen des Bürgergelds: individuelle Förderung der berufli-

chen Weiterbildung in den Rechtskreisen SGB II und SGB III (mehr unverkürzte berufs-

abschlussbezogene Weiterbildungsmaßnehmen, zusätzliches Weiterbildungsgeld i. H. v. 

150 Euro/ Monat für berufsabschlussbezogene Weiterbildungsmaßnahmen, unabhängige 

Förderung von Grundkompetenzen) / tritt seit dem 01.01.2023 stufenweise in Kraft.  

 Lebenschancen-BAföG: niedrigschwelliges Förderinstrument für Personen jeden Alters 

mit niedrigem Einkommen, um selbstbestimmte nicht berufs- und abschlussbezogene 

Weiterbildung zu ermöglichen (Nachfolgemodell der zum 31.12.2021 eingestellten „Bil-

dungsprämie“ des Bundes) 

 Weiterbildungsgesetz des Bundes (Gesetzentwurf des Bundes vom 31.03.2023): Schaf-

fung einer Ausbildungsgarantie für junge Menschen ohne Berufsabschluss / Reform der 

Weiterbildungsförderung Beschäftigter nach § 82 SGB III durch übersichtlichere Regelun-

gen und feste Fördersätze / Einführung eines Qualifizierungsgeldes für von Transforma-

tion betroffene Beschäftigte als Entgeltersatz (60 % bzw. 67 % des Nettoentgeltes) / Ver-

längerung der Regelung zu Erstattungen bei beruflicher Weiterbildung während Kurzar-

beit bis zum 31.07.2024 
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 Berufsbildungsvalidierungs- und -digitalisierungsgesetz (Gesetzesentwurf des Bundes 

vom 01.12.2023): Schaffung eines gesetzlichen Anspruchs auf Feststellung und Beschei-

nigung individueller beruflicher Handlungsfähigkeit am Maßstab anerkannter Berufsab-

schlüsse nach dem BBiG oder der HwO („Validierung“) mit der Folge, dass die Personen, 

denen die vollständige Vergleichbarkeit zum Referenzberuf bescheinigt wurde, dieselben 

Anschlusszugänge erhalten wie Absolventen einer Berufsausbildung bzw. Externenprü-

fung im Referenzberuf 

Bestehende Initiativen und Gesetze auf Landesebene bzw. mit den Nachbarländern 

 Fachkräfteinitiative Schleswig-Holstein (FI.SH) mit der Arbeitsgruppe Weiterbildung 

 Digital Learning Campus Schleswig-Holstein (DLC): soll bildungsbereichsübergreifend 

mit physischen Lernorten sowie einer Lern- und Kollaborationsplattform als neuer Ansatz 

des Lebenslangen Lernens etabliert werden (in 2023 Gründung von 8 bis 10 Lern- und 

Kollaborationsorten) 

 Weiterbildungsgesetz Schleswig-Holstein (WBG SH) 

 Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein 

 Weiterbildungsportal Schleswig-Holstein (weiterbilden-sh.de mit integriertem Kursportal 

und Fördernavigator) 

 Beratungsnetzwerk Weiterbildung und Koordinierungsstelle Weiterbildung (die im 

4. Quartal 2023 erwarteten Ergebnisse der externen Evaluierung des Beratungsnetz-

werks Weiterbildung werden in die Erarbeitung der Weiterbildungsstrategie Schleswig-

Holstein einfließen)  

 Regionales Zukunftszentrum Nord (RZ.Nord) / BMAS: seit Januar 2023 Fortsetzung der 

Förderung des RZZ Nord mit zum Teil neuen Schwerpunkten (z. B. Thema Nachhaltig-

keit, innovative Qualifizierungskonzepte) / 14 Konsortialpartner in den vier norddeutschen 

Bundesländern (darunter drei Konsortialpartner aus Schleswig-Holstein) / u. a. Entwick-

lung von innovativen Lehr- und Lernkonzepten (Digitalisierung/ KI) für Beschäftigte und 

KMU 
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